
Vergleich der Kernforderungen des Deutschen Naturschutzrings (DNR) zur  
Bundestagswahl 2021 mit dem Wahlprogramm der Grünen

Wahlforderungen DNR Wahlprogramm BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Landwirtschaft Landwirtschaft

EU-Agrarpolitik EU-Agrarpolitikv

Gezielte Stärkung der ökologischen Leistungen im Rahmen der nationalen Umsetzung. „Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU sollte zu einem Instrument für eine sozialökologi-
sche Agrarpolitik werden – und nicht wie bisher für die Industrialisierung der Landwirt-
schaft. Das muss der Ausgangspunkt für einen Gesellschaftsvertrag zwischen Bäuer*in-
nen, Verbraucher*innen und Politik für Klima- und Naturschutz sein.“

Auf mindestens 10 Prozent der Agrarfläche artenreiche Landschaftselemente (z.B.  
Brachen, Blühflächen, Gehölze) erhalten oder entstehen lassen.

Mindestens 30 Prozent Eco-Schemes, schrittweiser Anstieg im Laufe der Förderperiode, 
maximale Nutzung der Umschichtung in die 2. Säule.

„Wir setzen uns für innovative Instrumente der Agrarumweltförderung ein, bei denen Klima- 
und Naturschutz sowie agrarökologische Ziele gemeinsam gedacht werden. Bis zum Jahr 
2028 wollen wir für mindestens die Hälfte der Gelder eine ökologische Zweckbindung 
erreicht haben.“

Ausstiegspfad aus den pauschalen Direktzahlungen bis 2027. „Wir wollen das System der Direktzahlungen schrittweise durch eine Gemeinwohlprämie 
ablösen, die konsequent gesellschaftliche Leistungen honoriert.“

Klima & Landnutzung Klima & Landnutzung

Aktionsprogramm Klima & Landnutzung mit wirksamen Anreizen für Stärkung des Wasser-
rückhalts in der Landschaft, Ausbau des Biotopverbunds, flächengebundene Tierhaltung, 
nachhaltige Weidewirtschaft, naturverträgliche und klimaangepasste Formen der Land- 
nutzung und der Waldbewirtschaftung.

„Das bedeutet fruchtbare kohlenstoffspeichernde Böden, sauberes Wasser und intakte 
Ökosysteme, aber auch ein faires Auskommen von Landwirt*innen und eine gute und 
gesunde Ernährung für alle.“

Nachbesserung des Klimaschutzprogramms 2030 gemäß den Vorgaben im Klima- 
schutzgesetz.

„Deswegen werden wir ein Klimaschutz-Sofortprogramm auf den Weg bringen, das in allen 
Sektoren sofort wirksame Maßnahmen anstößt, bestehende Ausbauhindernisse beseitigt, 
naheliegende Einsparmöglichkeiten umsetzt und auch die Klima- und Entwicklungspart-
nerschaften im Sinne des globalen Budgetansatzes stärkt. Wir werden das noch immer 
ungenügende Klimaschutzgesetz generationen- und budgetgerecht nachschärfen, jahres- 
und sektorenscharf ausbuchstabieren, die Rolle des Expertenrates für Klimafragen stärken 
und das deutsche Klimaziel 2030 auf mindestens minus 70 Prozent anheben.“



Stärkere Einbeziehung der landwirtschaftlichen Landnutzung in den LULUCF-Sektor.

Farm-to-Fork-Strategie Farm-to-Fork-Strategie

Maßnahmenplan zur nationalen Umsetzung der Strategie.

Pestizide Pestizide

Halbierung des Pestizid- und effiziente Reduzierung des Düngemitteleinsatzes in der  
Landwirtschaft.

„Einführung einer systematischen Pestizidreduktionsstrategie, eines Sofortverbots für 
besonders umwelttoxische Wirkstoffe und das immer noch häufig eingesetzte Pesti-
zid Glyphosat. Um den Einsatz von Pestiziden insgesamt zu reduzieren, führen wir eine 
Pestizidabgabe ein. Um wirksamen Artenschutz zu betreiben und unser Trinkwasser zu 
schützen, wollen wir die Ausbringung von Pestiziden in Naturschutzgebieten und Trinkwas-
serschutzgebieten untersagen und ein flächendeckendes Pestizidmonitoring einführen. 
Betroffene Landwirt*innen werden wir bei der Umsetzung finanziell unterstützen.“

Ernährung Ernährung

Reduktion des Konsums tierischer Lebensmittel und Förderung alternativer Protein- 
strategien.

„Klimaschutz heißt auch, dass wir als Gesellschaft weniger tierische Produkte produzieren 
und konsumieren werden. Wir wollen vegetarische und vegane Ernährung attraktiver und 
zugänglich für alle Menschen machen. Die Markteinführung von pflanzlichen Alternativen 
und Fleischersatzprodukten wollen wir fördern und sie steuerlich besserstellen. So sollen 
pflanzliche Milchalternativen mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz verkauft werden.“

Tierschutz Tierschutz

Verbesserung der Tierschutzgesetzgebung, Erarbeitung von verbindlichen Haltungsvor-
schriften für Tierarten.

„Dafür gilt es, wirkungsvolle Sanktionen bei Tierschutzvergehen im Tierschutz- und Straf-
recht zu verankern und gemeinsam mit den Ländern und Kommunen auf einen effektiven 
Vollzug hinzuwirken. Wir werden ein umfassendes Verbandsklagerecht für anerkannte 
Tierschutzorganisationen einführen.“

Tierhaltung Tierhaltung

Den Umbau der Nutztierhaltung basierend auf den Empfehlungen der Borchert-Kommis-
sion (insb. Erweiterung und Verschärfung des Ordnungsrechts, verpflichtende Tierschutz-
kennzeichnung, Ausstieg aus tierschutzwidrigen Haltungsverfahren, Finanzierung).

„Wir werden eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung mit anspruchsvollen Kriterien 
für Fleisch und andere Lebensmittel aus oder mit tierischen Bestandteilen einführen und 
uns dafür einsetzen, dass dies auch EU-weit verbindlich wird. Dabei soll der Weiterentwick-
lung von Tierschutzstandards Rechnung getragen werden.; Tiere brauchen mehr Platz, 
Auslauf im Freien und Beschäftigung – das wollen wir artspezifisch verbindlich regeln und 
uns auch auf EU-Ebene für eine deutliche Anhebung der Tierschutzstandards einsetzen. 
Damit Tierschutz wirtschaftlich machbar ist, wollen wir die Landwirt*innen unterstützen: 
durch eine Umbauförderung, die durch einen Tierschutz-Cent auf tierische Produkte finan-
ziert wird, durch faire Preise und durch eine verpflichtende Haltungskennzeichnung für 
tierische Produkte.“ 



Viehdichte Viehdichte

Konsequente einzelbetriebliche Flächenbindung der Tierhaltung (max. 2 GVE/ha) mit 
Programmen zum Abbau von Tierbeständen in den viehdichtesten Regionen und Umbau 
zu tier- und klimagerechten Haltungsformen.

„Die Tierhaltung soll so an die Fläche und an Obergrenzen pro Stall gebunden werden, dass 
eine umwelt- und tiergerechte Bewirtschaftung gewährleistet ist.“

Antibiotikaeinsatz Antibiotikaeinsatz

Die konsequente Eindämmung des Antibiotikaeinsatzes. Der Einsatz von für die Menschen 
wichtigen Reserveantibiotika darf nur in Ausnahmefällen erfolgen, wenn keine anderen 
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und dies mit einem Antibiogramm  
bestätigt wird.  

„Den Einsatz von Antibiotika in der landwirtschaftlichen Tierhaltung werden wir deutlich 
senken. Um diese Medikamente gezielt einzusetzen und Resistenzen zu vermeiden, sollen 
vorrangig kranke Einzeltiere behandelt werden. Reserveantibiotika sollen der Humanmedi-
zin vorbehalten werden.“

Ökologischer Landbau Ökologischer Landbau

Anhebung des Ausbauziels auf mindestens 25 Prozent der Fläche bis 2030. „Dafür wollen wir den Ökolandbau umfangreich fördern und die Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass künftig immer mehr Bäuer*innen und Lebensmittelhersteller*innen umstel-
len. Ziel sind 30 Prozent Ökolandbau bis 2030.“

Moorschutz Moorschutz

Den schrittweisen Ausstieg aus der entwässerungsbasierten Landnutzung auf Mooren mit 
einem breit abgestimmten Transformationspfad in der Nationalen Moorschutzstrategie 
inklusive entsprechender Strukturanpassungsinstrumente. 

„Die Renaturierung von Flüssen, Auen und Wäldern und die Wiedervernässung von  
Mooren – all das schützt nicht nur seltene Lebensräume und die biologische Vielfalt, 
sondern auch das Klima. Deshalb werden wir eine Renaturierungsoffensive starten. Moor-
schutz ist Klimaschutz. Daher wollen wir ein Ende der Torfnutzung und unsere Moore so 
schnell und umfassend wie möglich wiedervernässen. Dazu legen wir gemeinsam mit den 
Ländern ein großflächig wirksames Moor- Renaturierungsprogramm auf.“

Gentechnik Gentechnik

Eine Beibehaltung der gesetzlichen Regulierung neuer gentechnischer Verfahren im Rah-
men der EU-Freisetzungsrichtlinie. Das Vorsorgeprinzip muss hier weiterhin das oberste 
Gebot bleiben. Kennzeichnung, Transparenz und Rückverfolgbarkeit sind genauso unab-
dingbar wie umfassende Risikoprüfung und Zulassungsverfahren. 

„Eine vielfältige, gerechte und nachhaltige Landwirtschaft beginnt beim Saatgut. Ange-
sichts der Klima- und Biodiversitätskrise wollen wir die Züchtung von robusten Sorten und 
die Forschung für ökologisches Saatgut vorantreiben sowie die Forschung zu alternativen  
Ansätzen stärken, die auf traditionelle und ökologische Züchtungsverfahren setzen. Dabei 
muss wie bei jeder Technologie der Umgang mit alten wie neuen gentechnischen Verfah-
ren einerseits die Freiheit der Forschung gewährleisten und andererseits bei der Anwen-
dung Gefahren für Mensch und Umwelt ausschließen. Nicht die Technologie, sondern ihre 
Chancen, Risiken und Folgen stehen im Zentrum. Wir werden daher an einem strengen 
Zulassungsverfahren und am europäisch verankerten Vorsorgeprinzip festhalten. Dazu 
bleiben Risikoprüfungen auf umfassender wissenschaftlicher Basis und eine Regulierung, 
die unkontrollierbare Verbreitung ausschließt, sowie eine verbindliche Kennzeichnung, die 
gentechnikfreie Produktion und die Wahlfreiheit der Verbraucher*innen schützt, nötig. Ent-
sprechend braucht es eine Stärkung der Risiko- und Nachweisforschung.“



Einen Einsatz für ein internationales Moratorium gegen die Freisetzung von Gene-Drive-
Organismen und eine deutliche Absage an den Einsatz von Gentechnik und Gene Drives 
unter dem Deckmantel des Natur- und Artenschutzes.

Forstwirtschaft Forstwirtschaft

Ökosystemleistungen Ökosystemleistungen

Definition von ökologischen Mindeststandards als Voraussetzung zur möglichen Förde-
rung von Naturschutz- und Ökosystemleistungen im Wald.

„Wir wollen gesetzliche Mindeststandards festlegen, damit die Waldbewirtschaftung natur-
nah wird, den Umbau und die Wieder- und Neubewaldung nach ökologischen Bewirtschaf-
tungsvorgaben ausrichten und die Waldbesitzer*innen dabei mit qualifizierter Förderung 
und Beratung unterstützen.“

Waldumbau Waldumbau

Ausrichtung von Maßnahmen der Wiederbewaldung und des naturnahen Waldumbaus an 
den Zielen des Naturschutzes sowie den Strategien zur Klimaanpassung.

„Wir fördern die Entwicklung gesunder Wälder, die mehr Kohlenstoff binden, als aus ihnen 
herausgeholt oder freigesetzt wird.“ (s.a. unter Ökosystemleistungen)

Nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern der öffentlichen Hand Nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern der öffentlichen Hand

Bewirtschaftung von Staatswald und Wäldern in öffentlicher Hand soll dem Gemeinwohl 
dienen und nicht dem Anspruch forstwirtschaftlicher Gewinnmaximierung unterliegen. 
Vorrang der Entwicklung zu Wildnisflächen anstelle der kostenintensiven Wiederauf- 
forstung.

„Die Bewirtschaftung aller Flächen der öffentlichen Hand soll an ökologische Kriterien 
geknüpft werden – im Wald nach FSC- oder Naturlandstandards, in der Landwirtschaft 
nach Ökolandbau zertifiziert. Wir wollen als ersten Schritt mindestens 5 Prozent unserer 
Wälder der Natur überlassen.“

Zero-Deforestation Strategien Zero-Deforestation Strategien

Einführung von Zero-Deforestation Strategien, die von den Unternehmen entlang ihrer 
Lieferketten verbindlich und transparent umgesetzt werden müssen.

„Damit Unternehmen künftig Umwelt- und Sozialstandards, Menschenrechte sowie Klima- 
und Artenschutz entlang der gesamten internationalen Wertschöpfungskette durchsetzen, 
braucht es ein verbindliches und wirksames Lieferkettengesetz auf nationaler wie euro-
päischer Ebene. Den Kern einer solchen Regelung stellt eine zivilrechtliche Haftung dar, 
auf deren Grundlage Unternehmen im Schadensfall zur Verantwortung gezogen werden 
können. Nachbesserungen am deutschen Lieferkettengesetz sind dringend notwendig, 
zum Beispiel eine Ausweitung der erfassten Unternehmen, aber auch eine Erweiterung der 
umweltbezogenen Sorgfaltspflichten. Darüber hinaus setzen wir uns auch auf europäi-
scher Ebene für eine ambitionierte, verbindliche Regelung in internationalen Lieferketten 
ein. Auf EU-Ebene werden wir uns zudem für einen Importstopp für Agrarprodukte einset-
zen, die im Zusammenhang mit illegaler Entwaldung und Menschenrechtsverletzungen wie 
Vertreibung stehen. Die EU-Holzhandelsverordnung wollen wir stärken, die Verwendung 
von Soja und Palmöl als Kraftstoff jetzt stoppen und Strategien zur Reduktion von Palmöl 
und Soja in anderen Bereichen voranbringen. Wir schützen hier und weltweit den Wald, för-
dern die Wiederbewaldung und Renaturierung zerstörter Flächen und wollen dazu Verträge 
und Partnerschaften mit entsprechenden Ländern schließen.“



Natur- und Umweltschutz Natur- und Umweltschutz

Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt

Ambitionierte Neuauflage der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt (NBS) im Sinne 
eines für alle Ressorts verbindlichen Aktionsplans mit konkreten Zielen und Maßnahmen.

„Wir werden uns für ein ambitioniertes Abkommen der Vereinten Nationen zum Erhalt der 
biologischen Vielfalt einsetzen und es in Deutschland umsetzen.  Entsprechend der Bio-
diversitätsstrategie der Europäischen Union sollen mindestens 30 Prozent der Landfläche 
und 30 Prozent der Meere wirksam geschützt werden.“

Biodiversitätsprüfung Biodiversitätsprüfung

Prüfung aller Gesetzgebungsvorhaben auf Einhaltung der Klima- und Biodiversitätsziele.

Renaturierungsplan Renaturierungsplan

Erarbeitung eines verbindlichen nationalen Renaturierungsplans gemäß den Vorgaben 
der EU-Biodiversitätsstrategie mit thematischen Forderungen und quantitativen Zielen. 
Schwerpunkt bei der Gebietsauswahl auf Gebiete, die gleichzeitig Synergien zum Klima-
schutz oder anderen Ökosystemleistungen bieten.

„Die Renaturierung von Flüssen, Auen und Wäldern und die Wiedervernässung von Mooren 
– all das schützt nicht nur seltene Lebensräume und die biologische Vielfalt, sondern 
auch das Klima. Deshalb werden wir eine Renaturierungsoffensive starten. Moorschutz ist 
Klimaschutz. Daher wollen wir ein Ende der Torfnutzung und unsere Moore so schnell und 
umfassend wie möglich wiedervernässen. Dazu legen wir gemeinsam mit den Ländern ein 
großflächig wirksames Moor-Renaturierungsprogramm auf.“

Naturschutzfinanzierung Naturschutzfinanzierung

Qualitätsoffensive für den Naturschutz in Verbindung mit der Schaffung eines Bundesna-
turschutzfonds in Höhe von 500 Millionen Euro jährlich. Stärkere Unterstützung und Finan-
zierung von Schutzgebieten in den Bundesländern durch Änderung des Grundgesetzes.

„Damit der Naturschutz endlich ausreichend finanziert wird, werden wir neue Wege gehen: 
10 Prozent der Gelder aus dem Energie- und Klimafonds sollen für Klimaschutz durch 
Naturschutzmaßnahmen eingesetzt werden. Wir werden den Wildnisfonds ausbauen, 
damit sich auf mindestens 2 Prozent der Landesfläche wieder echte Wildnis entwickelt, 
wo Pflanzen und Tiere ungestört leben können. Spezifische Programme für wilde Bäche, 
naturnahe Flüsse, Seen, Auen und Feuchtgebiete wie das Blaue Band wollen wir stärken 
und gemeinsam mit den Ländern die EU-Wasserrahmenrichtlinie endlich konsequent 
umsetzen.“

Schaffung eines Sonderrahmenplans „Biodiversität“ in der Gemeinschaftsaufgabe 
Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK), über den eine gezielte Bündelung von Fördermaß-
nahmen zum Erhalt der Artenvielfalt, zum Schutz von Mooren und zur Rückhaltung von 
Wasser in der Landschaft sowie zur Beratung für Naturschutzleistungen erfolgen kann.

„Für die Ausgaben des Bundes streben wir eine Klima- und Biodiversitätsquote an, die 
schrittweise steigen soll.“

Schutzgebiete Schutzgebiete

Initiierung einer Qualitätsoffensive für Schutzgebiete. Aufwertung der Großschutzgebiete 
(insb. Naturparke) durch eine Bund-Länder-Initiative, die einen effektiveren Schutz durch 
adäquate Ausstattung der Verwaltungen sowie Anpassung der jeweiligen Verordnungen 
vorsieht.

„Zur besseren Vernetzung der Schutzgebiete wollen wir Naturschutzkorridore schaffen. 
Gemeinsam mit den Ländern werden wir die Naturschutzwirkung der Natura-2000-Gebiete 
verbessern, wo möglich Nationalparks und andere Schutzgebiete vergrößern bzw. neue 
schaffen sowie das nationale Naturerbe stärken.“



Wildnis Wildnis

Neuausrichtung der Wildnisförderung. Die Bundesregierung muss für ihr Ziel, auf zwei 
Prozent der Landesfläche wieder großflächige Wildnisgebiete zu schaffen, ihr Engagement 
weiter verstärken und durch eine Verbrauchsstiftung angemessen untersetzen.

„Wir werden den Wildnisfonds ausbauen, damit sich auf mindestens 2 Prozent der Landes-
fläche wieder echte Wildnis entwickelt, wo Pflanzen und Tiere ungestört leben können.“

Stadtnatur Stadtnatur

Verbindliche Umsetzung und Fortschreibung des Masterplans Stadtnatur sowie Einfüh-
rung eines Bundesprogramms zum Ausbau blau-grüner Infrastruktur in Städten und im 
ländlichen Raum zur stadtklimatischen Entlastung und zur Daseinsvorsorge.

„Unsere Städte wollen wir besser gegen Hitzewellen und Starkregen wappnen – mit Hitze-
aktionsplänen und einem Stadtumbau im Großen wie im Kleinen: mehr Stadtgrün, Boden-
entsiegelung, Frischluftschneisen, Gebäudebegrünung, Wasserflächen und öffentliche 
Trinkbrunnen. Als Schwammstädte sollen sie künftig mehr Wasser aufnehmen, speichern 
und im Sommer kühlend wirken. Das erhöht auch die Lebensqualität gerade für all jene, die 
sich keinen eigenen Balkon oder Garten leisten können: Dachgärten sind natürliche Klima-
anlagen für Wohnungen und Büros, Parks und Stadtwälder spenden Schatten und frische 
Luft. Wir wollen durch Verbesserungen im Baurecht und in der Städtebauförderung Stadt 
und Land helfen, all das schnellstmöglich vor Ort umzusetzen. Auch für Tiere und Pflanzen 
sind unsere Städte immer wichtigere Lebensräume. Deshalb wollen wir die Natur in der 
Stadt ausweiten. Das vorhandene Grün werden wir schützen und ökologisch aufwerten, 
Gärtner*innen und Kleingärtner*innen wollen wir dabei als Verbündete gewinnen. Wir wer-
den die Lichtverschmutzung eindämmen, die Menschen, Tiere und Pflanzen schädigt und 
wesentlich zum Verschwinden von Insekten und Vögeln beiträgt.“

Fließgewässer Fließgewässer

Ablehnung der deutsch-polnischen Stromregelungskonzeption für die Oder, solange  
die Planungen nicht im Einklang mit den umwelt- und naturschutzrechtlichen Vorgaben 
stehen.

„Naturnahe Bäche und die letzten frei fließenden Flüsse wie die Elbe müssen erhalten 
bleiben, einen Ausbau der Oder lehnen wir ab, das gilt auch für die Tideelbe.“

Konsequentes Verbot von Wasserkraftanlagen in Schutzgebieten. Rückbauprogramm für 
unrentable Kleinwasserkraftanlagen und umfassendes Modernisierungsprogramm für die 
Minimierung der ökologischen Auswirkungen an rentabel wirtschaftenden Wasserkraft-
werken.

„Maßnahmen, die den ökologischen Zustand unserer Fließgewässer verschlechtern, sind 
nicht erlaubt. Diese Vorgabe aus dem europäischen Recht werden wir durchsetzen.“

Meeresschutz Meeresschutz

Offensive für die Meere, um ihre Ökosystemleistungen zu sichern und ihre Resilienz  
in der Klimakrise zu stärken. Der Schutz mariner Arten und Lebensräume sowie der Öko-
systemansatz der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie müssen ins Zentrum meeres- 
politischer Entscheidungen rücken.

„Im Meeresbereich verfolgen wir eine gemeinsame internationale Meeresstrategie. Wir 
werden uns dafür einsetzen, den Schutz der Meere über verbindliche Abkommen zu 
schärfen, Vollzugsdefizite und Regellücken zu schließen und damit in den Fokus zu rücken, 
damit auch bisher legale Verschmutzung, wie zum Beispiel Tankwäschen auf hoher See, 
verboten und Übernutzung verhindert wird. Um der Plastikmüllflut Einhalt zu gebieten, 
wollen wir ein international verbindliches Abkommen zum Stopp der Plastikvermüllung 
unserer Meere auf den Weg bringen sowie ein Sofortprogramm mit ehrgeizigen Müllver-
meidungszielen auflegen. Wir wollen Technik fördern, die eine Bergung der Munitionsalt-
lasten in Nord- und Ostsee und ein umweltverträgliches Abfischen von Müll aus dem Meer 
ermöglicht.“ (s.a. nächster Punkt)



Mindestens 50 Prozent der Fläche der Meeresschutzgebiete sind aus der wirtschaftlichen 
Nutzung zu nehmen und eine ausschließlich nachhaltige Nutzung von Nord- und Ostsee 
einschließlich eines wissenschafts- und ökosystembasierten Fischereimanagements ist 
zu etablieren. Eine effektive Kontrolle und Überwachung der Fischerei (und anderer Nut-
zungen) ist dabei unabdingbar.

„Lebensräume, für die wir in Deutschland internationale Verantwortung tragen, wie das 
Wattenmeer und alte Buchenwälder, wollen wir gemeinsam mit den Ländern besser als 
bisher schützen und entwickeln. Für lebendige Weltmeere sind die Umsetzung der EU- 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, ein Tiefseebergbaumoratorium sowie die Ausweisung 
von großflächigen nutzungsfreien Meeresschutzgebieten notwendig. Auf europäischer 
und internationaler Ebene setzen wir uns für ein Ende der Öl- und Gasförderung in der 
gesamten Nord- und Ostsee ein. In der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone 
wollen wir einen sofortigen Stopp neuer Öl- und Gasbohrungen umsetzen sowie ein Förder-
ende bis 2025. Um die Überfischung zu beenden, die Fischbestände zu stabilisieren und 
Fischer*innen eine nachhaltige Perspektive zu geben, wollen wir Fangquoten und Fische-
reiabkommen anpassen, Schonzeiten ausdehnen und die Umstellung der Fischerei auf 
umwelt-, klima- und artenschonende Fangmethoden erreichen. Dazu gehören auch ein 
schnellstmöglicher Ausstieg aus der klima- und umweltschädlichen Grundschleppnetzfi-
scherei und eine naturschutzgerechte Regulierung von Stellnetzen. Wir wollen die Fische-
reisubventionen auf eine ökologische Meeresnutzung ausrichten.“

Flächenverbrauch Flächenverbrauch

Begrenzung des Flächenverbrauchs durch Streichung des § 13b im Baugesetzbuch sowie 
die Entwicklung eines Flächenspargesetzes und eines Bund-Länder-Aktionsplans, um den 
Netto-Flächenverlust bis zum Jahr 2030 zu stoppen.

„Den Verbrauch an Boden in Natur und Landwirtschaft werden wir endlich drastisch redu-
zieren – in einem ersten Schritt auf unter 30 Hektar pro Tag deutlich vor 2030. Dazu wer-
den wir gemeinsam mit den Ländern und Kommunen Instrumente umsetzen, mit denen 
Bauen auf jetzigem Ackerland und Naturboden wirksam begrenzt wird.“

Subventionen Subventionen

Abschaffung von etablierten umweltschädlichen Subventionen. „Wir wollen den Bundeshaushalt nachhaltiger, gerechter und transparenter machen. Nach-
haltiger wird er, wenn wir die umweltschädlichen Subventionen endlich beenden“

Europäischer Natur- und Umweltschutz International Europäischer Natur- und Umweltschutz

Europäischer Green Deal Europäischer Green Deal

Ambitionierte Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des europäischen Green Deals für 
Klimaschutz und Biodiversität und der darin enthaltenen Farm-to-Fork- und Biodiversitäts-
Strategie. Die Bundesregierung muss sich für weitere Ambitionssteigerungen in der EU 
einsetzen.

„Wir setzen uns für eine ambitionierte Ausgestaltung und eine ehrgeizige Umsetzung auf 
allen Ebenen ein. Wir machen weiter Druck, damit die ökologische Wende dazu beiträgt, 
Ungleichheit zu verringern.“

Bodenschutz Bodenschutz

Eine verbindliche europäische Bodengesetzgebung, um europäischen Bodenschutz inner-
halb eines rechtsverbindlichen europäischen Gestaltungsrahmens zu realisieren.



Internationaler Naturschutz Internationaler Naturschutz

UN-Biodiversitätskonvention UN-Biodiversitätskonvention

Schnellstmögliche Umsetzung des neuen strategischen Plans der UN-Biodiversitätskon-
vention (CBD). Erreichen eines Verhandlungsergebnisses, das den Herausforderungen 
gerecht wird. Ausreichend finanzielle Ausstattung und klare Überprüfungs- und Sanktions-
mechanismen.

„Wir werden uns für ein ambitioniertes Abkommen der Vereinten Nationen zum Erhalt der 
biologischen Vielfalt einsetzen und es in Deutschland umsetzen.“

Wildtierhandel Wildtierhandel

Beendigung des illegalen und Einschränkung des legalen Wildtierhandels, so dass die 
Dezimierung von Wildbeständen durch Naturentnahmen sowie die Verbreitung von Zoo-
nosen und invasiven Arten verhindert wird. Überprüfung des Imports von Jagdtrophäen 
geschützter Arten sowie Förderung alternativer Einnahmequellen durch nichtkonsumtive 
Nutzung.

„Wildtiere gehören in die Wildnis, der Handel mit ihnen muss strenger reguliert, exis-
tierende Regularien müssen konsequent umgesetzt werden. In den Herkunftsländern 
müssen wirtschaftliche Alternativen aufgebaut werden. Wildtierhandel auf Online-Portalen 
und gewerblichen Börsen sowie kommerzielle Importe von Wildfängen und die Einfuhr von 
Jagdtrophäen müssen ganz verboten werden.“

Haltung von Wildtieren Haltung von Wildtieren

Einführung einer Positivliste, die festlegt, welche Tiere sich überhaupt als Haustiere  
eignen. Verbot der Haltung von allen Wildtieren in Zirkusunternehmen.

„Die Haltung von Tieren aus Wildtiernachzuchten sollte an eine Positivliste und einen Sach-
kundenachweis geknüpft werden, der sich an der Schwierigkeit der Haltung der jeweiligen 
Tierart bemisst. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Haltung von Tieren in und der 
Handel mit Pelzen aus Pelztierfarmen beendet werden. Die Haltung von Wildtieren in Zir-
kussen werden wir beenden.“

Quellen: 
Deutscher Naturschutzring: 
Die zweitbeste Zeit ist jetzt. Wie die neue Bundesregierung die Klima- & Biodiversitätskrise stoppen muss. Kernforderungen der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen  
zur Bundestagswahl 2021. www.dnr.de/fileadmin/Positionen/2021-DNR_Kernforderungen_zur_Bundestagswahl.pdf

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:  
Das Programm für Stabilität und Erneuerung. Gemeinsam für ein modernes Deutschland. 
https://cms.gruene.de/uploads/documents/Wahlprogramm-DIE-GRUENEN-Bundestagswahl-2021_barrierefrei.pdf

https://www.dnr.de/fileadmin/Positionen/2021-DNR_Kernforderungen_zur_Bundestagswahl.pdf
https://cms.gruene.de/uploads/documents/Wahlprogramm-DIE-GRUENEN-Bundestagswahl-2021_barrierefrei.pdf

